
3. Dieser Beschluss unterliegt gemass §- 5 der Gemeinde- 
ordnung der-Urnenab~timmun~ und tritt mit der Annahme der 
Stimmberechtigten in Kraft. 

Der Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und 
in die Sammlung der Ratsbeschlüsse aufzunehmen. . 

Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

/ 

Zug; 6. November 19 9 0 

DER GROSSE GEMEINDERAT VON ZUG 

Der Präsident: Der Stadtschreiber: 

~ l b e r t  Müller , . dSmC(@ 


